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VERSCHIEDENES

Erhöhung der Bundesbeiträge
an die kantonalen Auslagen für die Bekämpfung des Rinderabortus Bang

Am 22. Marz 1957 faßte der Bundesrat folgenden Beschluß:

Änderung des Bundesratsbeschlusses über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang

Der Schweizerische Bundesrat, gestutzt auf Artikel 1, Absatz 2, des Bundesgesetzes

vom 13. Juni 1917 betreffend die Bekämpfung von Tierseuchen, beschließt:

I.
Der Bundesratsbeschluß vom 9. November 1956 über die Bekämpfung des

Rinderabortus Bang wird wie folgt geändert:

Art. 5, Abs. 3

Dem Tierbesitzer sind, mit Einschluß des Verwertungserlöses, höchstens 80% des
amtlichen Schatzungswertes auszurichten. In Gebieten, in denen vorwiegend
Viehzucht betrieben wird und die geschlossen dem staatlichen Verfahren unterstellt werden,
können fur die Ausmerzimg abortusinflzierter Tiere Beiträge von höchstens 90% des
amtlichen Schatzimgswertes gewahrt werden.

Art. 7

1 An die Kosten, die den Kantonen durch die Bekämpfung des Rinderabortus
Bang erwachsen, leistet der Bund folgende Beiträge:
1. a) Im Flachland 40% der kantonalen Aufwendungen fur geschlachtete Tiere unter

Berücksichtigung von höchstens 80% des Schatzungswertes.
b) in Gebirgsgegenden laut des mit den Kantonen bereinigten Viehwirtschaftskatasters

50% der kantonalen Aufwendungen fur geschlachtete Tiere.
2. 40% der kantonalen Auslagen fur Impfstoffe und Bekämpfungskosten im Sinne von

Artikel 4 der Verordnung vom 7. Januar 19552 über die Bundesbeiträge an die
Kosten der Tierseuchenbekampfung.

1 Die Beiträge sind zu verweigern oder herabzusetzen, wenn an der Bangbekamp-
fung beteiligte Organe, Organisationen, Viehbesitzer oder Tierübernehmer die
Vorschriften über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang mangelhaft angewendet oder
schwere Verstoße gegen andere ti^rseuchcnpolizciliehe Vorschriften begangen haben.

II.
1 Dieser Beschluß tritt am 1. April 1957 in Kraft.
2 Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesratsbeschlusses sind die in Artikel 1, Ziffer II,

der Verordnung vom 7. Januar 1955 über die Bundesbeiträge an die Kosten der
Tierseuchenbekämpfung niedergelegten Ansätze fur die Ausrichtung von Bundesbeiträgen
an die kantonalen Aufwendungen fur die Bekämpfung des Rinderabortus Bang
aufgehoben.

Bern, den 22. Marz 1957. Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident: Streuli
Der Bundeskanzler: Ch. Oser



236 Verschiedenes

Vorher gelangten folgende Ansätze zur Anwendung:
Tierentschadigungen 40%
Bekampfungskosten 25%
Behördlich angeordnete Impfungen 25%

Mit dem vorerwähnten Beschluß werden nunmehr an die Bangbekampfung
prozentual die gleichen Bundesbeitrage gewahrt wie fur die Rindertuberkulose.

Fluckiget

Standesecke

(Mitteilung der Geschäftsstelle GST, Zurich-Tierspital)

Im Journal of the American Veterinary Medical Association, Band 130, Nr. 1 vom
1. Januar 1957, S. 51, sind wir auf einen Artikel auf der Seite der Herausgeber
gestoßen, der auch fur die Schweizer Tierarzte aktuelle Bedeutung hat. Diese hegt freilich
weniger bei der im Artikel erwähnten Behandlung der Mastitis, als vielmehr bei der
Behandlung von Schweinekrankheiten m manchen Mastereien. Die Dinge sind dabei
m der Schweiz manchenorts schon viel weiter gediehen, indem gewisse Tierhalter, die
sich Antibiotika u.a. auf den verschiedensten Wegen zu verschaffen wissen, den
Tierarzt nicht einmal fur solche «fachmannischen Ratschlage» heranziehen, wie sie
im nachstehend ubersetzt wiedergegebenen Artikel erwähnt werden.

Tierarzt und Mastitis

Em Leitartikel der Herausgeber unter dem Titel « Wir kommen der Mastitis bei»
m der Oktober-Ausgabe des Western Dairy Journal (Milchproduzenten-Zeitung)
sagt einige nette Dmge über die von Tierärzten geleistete Erziehungsarbeit und
fordert im gleichen Atemzuge das, was man das Haupthindernis einer wirksamen
Verhütung und Bekämpfung der Mastitis nennen konnte, nämlich den freien
Verkauf von Antibiotika.

Eine Umfrage hatte ergeben, daß 80% der Milchproduzenten 18,7% ihrer
Milchkühe wegen Mastitis behandelten. Im Vergleich mit dem Vorjahr glaubten
50% einen Ruckgang der Mastitis feststellen zu können, wahrend 43% keine
Veränderung beobachteten und 7 % mehr Falle meldeten.

Die Milchproduzenten erklarten zumeist, daß sie die Mastitis selbst behandelten,
daß aber die meisten von ihnen die zur Anwendung gebrachten Präparate bei ihrem
Tierarzt kauften. Die Schlußfolgerung lautete: «Demzufolge behandeln die meisten
Milchproduzenten ihre Kuhe nach fachmannischem Ratschlag.»

Muß sich die Veterinärmedizin bei der Bekämpfung der Mastitis auf die Stufe
des « fachmännischen Ratschlages » versetzen lassen

Soll sich der Tierarzt nur als Techniker m der Laboratoriumsdiagnose betätigen,
als Mechaniker in der Verbesserung fehlerhafter Melkmaschinen, als Handler in
der Abgabe von Arzneimitteln, als Berater in der Erziehungsarbeit?

Wenn das die Entwicklungsrichtung sein sollte, ginge emer der wertvollsten
Dienste des Tierarztes verloren - die klinische Beobachtung - und wurde der
Fortschritt m der Mastitis-Bekampfung ernstlich in Frage gestellt.

Eine Vorhersage über Dauer und Abschluß irgendeiner Krankheit ist nicht
möglich, ohne genaue Kenntnis des einzelnen Falles sowie der Krankheit im
allgemeinen.

Der Tierhalter, der tierärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, kann und soll
dadurch die Vorteile einer genauen Diagnose, emer geeigneten Therapie und einer
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wohlbedachten Prognose erlangen - und zwar einer Prognose, die nicht auf der
Anpreisung für Arzneimittel oder bloßen Annahmen, sondern auf klinischer
Erfahrung beruht.

Die Schlußfolgerung aus diesem Artikel fur uns Schweizer Tierärzte muß dahin
gehen, daß wir zuhanden der Behörden dem Hausierhandel mit sogenannten Tierheilmitteln

und dem freien Verkauf von Antibiotika alle Aufmerksamkeit schenken, und
daß wir selbst bei der Abgabe von Heilmitteln die veterinar-medizinischen und
standespolitischen Gesichtspunkte nicht aus dem Auge lassen.

PERSONELLES

Tierärztliche Fachprülungen Frühling 1957

Bern: Emmenegger, Albin, 1929, von Granges Paccot FR
von Grünigen, Alfred, 1930, von Saanen BE
Kaufmann, Jakob, 1928, von Escholzmatt LU
Muller, Eric, 1933, von Belp BE
Pralong, Andre, 1927, von Salins VS
Riggenbach, Christoph, 1933, von Basel BS
Summermatter, Peter, 1931, von Staldenried VS
Zbaren, Jakob, 1931, von Lenk i. S. BE

Zürich: Berchtold, Max, 1931, von Uster ZH
Brunner, Marlies, 1932, von Winterthur ZH
Bühlmann, Johann Rudolf, 1928, von Thun BE
Grauwiler (-Caflisch), Nives, 1929, von Basel BS
Marthaler, Adolf, 1932, von Niederhasli ZH
Schneider, Fritz, 1931, von Rorbas ZH
Schuler, Georg, 1925, von Rüti GL

t Dr Andr6 Allemand, Tavannes

Le samedi 2 fevrier 1957 ont eu lieu ä Bienne les obseques de notre confrere Andre
Allemand, medecin-veterinaire ä Tavannes. Une foule nombreuse recueillie, emue,
parmi laquelle on distinguait une tres forte participation des veterinaires bernois, avait
tenu h lui rendre les derniers honneurs.

Nous savions que sa sante avait cause quelque inquietude ä sa famille il y a plus
d'une annee, mais sa convalescence avait ete marquee par de tels progres que nul
d'entre nous n'aurait ose penser qu'une rechute impitoyable viendrait arracher avant
l'äge des decheances, celui qui pendant plus de 35 annees d'activite professionnelle ä
Tavannes s'etait depense sans comptes pour la prosperity du pays jurassien.

A. Allemand etait ne en 1895 4 Evilard, dans ce coquet petit village si agreablement
situe sur un contrefort du Jura et qui jouit d'un vaste panorama sur le plateau suisse.
Puisque au dire de Fournet, la forme du sol influe sur le genie des hommes, A. Allemand
devait conserver toute sa vie deux caracteres de sa region natale: des horizons tres
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